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GEMEINDE 93

Grundorganisation (die nur der Zivilschutz
bieten konnte) ist der Freiwilligeneinsatz
ineffizient und belastet mehr als er nützt»,
betonte Steinegger. Ausserkantonale und
gemeindeeigene Zivilschutzformationen
wurden nach der Unwetterkatastrophe
auch zur Instandstellung der Infrastruktur
und zur Säuberung privater Liegenschaften

beigezogen. Und in Zusammenarbeit
mit den Samaritervereinen wurden
Zivilschutzanlagen in Betrieb genommen.

Lehren und Thesen
Aus den Ereignissen von 1987 leitete
Steinegger knapp formulierte Lehren ab,
von denen nacbfolgend nur einige wenige
herausgegriffen sind.

- Die Anwesenheit ehemaliger
Feuerwehroffiziere in den Zivilschutzformationen

war sehr wertvoll und stellte den
24-Stunden-Betrieb sicher.

- Nicht nur der spektakuläre Einsatz in
den ersten Stunden ist wichtig. Handoder

«Gärtner»-Arbeit ist von grosser
Bedeutung.

- In der ersten Phase ist der artreine Einsatz

der Militär-, Feuerwehr- oder
Zivilschutzformationen richtig, um im Chaos
nicht noch ein organisatorisches Chaos
anzurichten.

- Man muss die Organisation der Situation

anpassen. Man kann nicht die
Katastrophe der Organisation anpassen.
Jedes Ereignis schafft andere Bedürfnisse.

Elisabeth Zölch: «Miteinander
reden und miteinander üben»
Über die Verantwortung der Gemeinden
und der Behörden sprach Nationalrätin
Elisabeth Zölch. Sie wies insbesondere
darauf hin, dass die Gemeinden über die
von ihr eingesetzten Kommissionen die
unmittelbare politische Verantwortung für
das Funktionieren der in der Nothilfe
verfügbaren Organisationen tragen. In der
heutigen Zeit ein nicht ganz leichtes
Unterfangen angesichts der Tatsache, dass die
Finanzierung von der Sicherheit dienenden

Projekten zunehmend erschwert wird.
«Die Sicherheit zum Nulltarif gibt es
jedoch auch in der Gemeinde nicht»,
mahnte Zölch. Zudem stellte sie fest, dass
die Verwirklichung der Leitbilder 95 bei
der Personalrekrutierung in den Gemeinden

etwelche Probleme aufwirft. Zölch:
«Der freiwillige Dienst an der Gemeinschaft

scheint immer mehr aus der Mode
zu kommen.»
Hinsichtlich des Aufbaus geeigneter
Nothilfestrukturen in der Gemeinde sprach sie

auch die noch bestehenden Ungereimtheiten
an. So erinnerte sie, dass der

Zivilschutz auf eidgenössischer Gesetzgebung
beruht, während für das Feuerwehrwesen
allein die Kantone zuständig sind. Weiter
stellte sie die Fragen nach den gleichen
Rechten und Pflichten von Mann und Frau.
Noch immer nicht gelöst sei die soziale
Gleichstellung der Feuerwehrleute mit den
Angehörigen der Armee und des
Zivilschutzes.

Folien der «Gemeinde 93»

JM. An der Sonderschau «Nothilfeorganisation

in der Gemeinde» im Rahmen
der Ausstellung «Gemeinde 93» von
Mitte Juni in Bern haben sich die
Trägerorganisationen auf grossformatigen
Informationswänden vorgestellt. Die
Texte dieser Darstellungen, die bei den
Besuchern grosse Beachtung fanden,
stehen ab 1. Sept. leihweise als Folien
für Hellraumprojektion zur Verfügung.

Richten Sie Ihre diesbezüglichen Wünsche

an
Frau T. Isenschmid
Amt für Zivilschutz des Kantons Bern
Telefon 031 40 24 22

Neue Telefon-
und Faxnummern
Am 25. September wechseln die Nummern

des Schweizerischen Zivilschutzverbandes

wie folgt:

Zentralsekretariat:
Redaktion:
Telefax:

031 381 65 81
031 381 36 45
031 382 21 02

Nouveaux numéros de Nuovi numeri di telefono
téléphone et de telefax e di telefax
Le 25 septembre 1993, les numéros de

l'Union suisse pour la protection civile
changeront comme suit:

Secrétariat central:
Rédaction:
Telefax:

031 381 65 81
031 381 36 45
031 382 21 02

Il 25 settembre 1993, i numeri dell'Unione
svizzera per la protezione civile cambiano
come segue:

Segretariato centrale:
Redazione:
Telefax:

031 381 65 81

031 381 36 45
031 382 21 02
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